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IV 

(Informationen) 

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN 
STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION 

RAT 

Schlussfolgerungen des Rates zum Beitrag der Kultur zur Umsetzung der Strategie Europa 2020 

(2011/C 175/01) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

GESTÜTZT AUF: 

— die Strategie Europa 2020 für Beschäftigung und intelligen
tes, nachhaltiges und integratives Wachstum, die der Euro
päische Rat auf seiner Tagung vom 17. Juni 2010 angenom
men hat ( 1 ); 

— den im Anhang zu diesen Schlussfolgerungen dargelegten 
politischen Hintergrund; 

UNTER HINWEIS AUF: 

— die Empfehlung des Rates vom 13. Juli 2010 über die 
Grundzüge der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und 
der Union ( 2 ), in der unter Leitlinie 4 das hohe wirtschaftli
che Potenzial der Kultur- und Kreativwirtschaft (KKI) und 
deren Rolle bei der Förderung von Innovation hervorgeho
ben wird; 

— die Schlussfolgerungen des Rates zur wechselseitigen Stimu
lierung der Leitinitiativen „Digitale Agenda für Europa“ und 
„Innovationsunion“ der Strategie Europa 2020, in denen die 
Bedeutung kultureller und kreativer Online-Inhalte hervor
gehoben und betont wird, dass die Digitalisierung und Ver
breitung des kulturellen Erbes Europas — auch über das 
Projekt für die digitale Bibliothek „Europeana“ — verstärkt 
werden muss ( 3 ); 

— die Schlussfolgerungen des Rates zur Leitinitiative der Stra
tegie Europa 2020 „Innovationsunion“: Beschleunigung des 
Umbaus Europas durch Innovation in einer sich schnell 
wandelnden Welt ( 4 ), in denen anerkannt wird, dass der 
Kultur- und der Kreativsektor eine wichtige Quelle technolo

gischer und nicht-technologischer Innovationen sind und 
dass dieses Potenzial vollständig erschlossen werden muss; 

— das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen zur 
Analyse der durch das Grünbuch „Erschließung des Potenzi
als der Kultur- und Kreativindustrien“ eingeleiteten Konsul
tation ( 5 ), in dem hervorgehoben wird, dass sich eine über
wältigende Mehrheit der Befragten eine bedeutende Rolle der 
Kultur- und Kreativwirtschaft bei der Umsetzung der Strate
gie Europa 2020 und ihrer Leitinitiativen wünschte; 

ERFREUT ÜBER: 

— die integrierten Leitlinien für die Umsetzung der Strategie 
Europa 2020 und ihre Leitinitiativen; 

IN ERWÄGUNG NACHSTEHENDER GRÜNDE: 

— Kultur kann einen bedeutsamen und multidimensionalen 
Beitrag zu den in den integrierten Leitlinien und Leitinitia
tiven der Strategie Europa 2020 vorgeschlagenen Maßnah
men leisten, mit denen die EU zu einer intelligenten, nach
haltigen und integrativen Wirtschaft gemacht werden soll; 

— um dies zu leisten, wurden im Arbeitsplan des Rates für 
Kultur 2011-2014 ( 6 ) sechs Prioritäten für eine verstärkte 
Zusammenarbeit ermittelt; 

— die Zusammenarbeit zwischen allen einschlägigen Sektoren 
und ein gezielter Ansatz auf allen politischen Ebenen sind 
dringend notwendig und eine Voraussetzung für die Nut
zung dieses Beitrags; 

— es ist wichtig, dass die Verwaltungsstrukturen der Strategie 
Europa 2020 in der Lage sind, Beiträge des Kultur- und 
Kreativsektors zu berücksichtigen;

DE 15.6.2011 Amtsblatt der Europäischen Union C 175/1 

( 1 ) Dok. EUCO 13/1/10 REV 1. 
( 2 ) ABl. L 191 vom 23.7.2010, S. 28. 
( 3 ) Dok. 16834/10. 
( 4 ) Dok. 17165/10. 

( 5 ) Dok. 8224/11 — SEK(2011) 399 endg. 
( 6 ) ABl. C 325 vom 2.12.2010, S. 1.



UNTER HERVORHEBUNG FOLGENDER ASPEKTE: 

1. Beitrag der Kultur zu intelligentem Wachstum 

Die Kultur- und Kreativwirtschaft birgt ein erhebliches Beschäf
tigungspotenzial. Insgesamt hat sich im vergangenen Jahrzehnt 
die Beschäftigung auf diesem Sektor im Vergleich zum Anstieg 
der Beschäftigung in der gesamten EU-Wirtschaft verdrei
facht ( 1 ). Die Branche ist ein Motor für Kreativität und nicht- 
technologische Innovationen in allen Bereichen der Wirtschaft; 
sie erzeugt hochwertige und wettbewerbsfähige Dienstleistungen 
und Güter. Und schließlich kann die Kultur durch einschlägige 
Verbindungen zum Bildungsbereich wirksam zur Ausbildung 
qualifizierter und anpassungsfähiger Arbeitnehmer beitragen 
und somit die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ergänzen. 

2. Beitrag der Kultur zu nachhaltigem Wachstum 

Die Kultur kann zu nachhaltigem Wachstum beitragen, indem 
sie eine umweltfreundlichere Mobilität und die Nutzung inno
vativer nachhaltiger Technologien fördert, einschließlich der Di
gitalisierung, die die Online-Verfügbarkeit kultureller Inhalte ge
währleistet. Künstler und der Kultursektor als Ganzes können 
eine entscheidende Rolle spielen, wenn es darum geht, die Ein
stellungen der Menschen gegenüber der Umwelt zu verändern. 

3. Beitrag der Kultur zu integrativem Wachstum 

Die Kultur kann zu integrativem Wachstum beitragen, indem sie 
den interkulturellen Dialog unter uneingeschränkter Wahrung 
der kulturellen Vielfalt fördert. Kulturelle Tätigkeiten und Pro
gramme können den sozialen Zusammenhalt und die Entwick
lung von Gemeinschaftsgeist stärken und es den Einzelnen oder 
einer Gemeinschaft ermöglichen, umfassend am sozialen, kultu
rellen und wirtschaftlichen Leben teilzunehmen — 

ERSUCHT DIE MITGLIEDSTAATEN, 

— bei der Gestaltung einschlägiger Maßnahmen und nationaler 
Reformprogramme zur Verwirklichung der Ziele der Strate
gie Europa 2020 dem Querschnittscharakter der Kultur 
Rechnung zu tragen und bewährte Verfahren in Bezug auf 
die Instrumente und Methoden zur Messung des Beitrags, 
den die Kultur zu diesen Zielen leistet, auszutauschen; 

— Synergien zwischen Bildungs-, Kultur- und Forschungsein
richtungen und dem Geschäftssektor auf nationaler, regiona
ler und lokaler Ebene zu verstärken und Partnerschaften 
zwischen ihnen zu fördern, mit besonderem Schwerpunkt 
auf der Förderung von Talenten und den für kreative Tätig
keiten erforderlichen Fertigkeiten und Kompetenzen; 

— die Finanzierungsinstrumente der EU — insbesondere die 
Strukturfonds — zu nutzen, um dem Potenzial der Kultur 
und der Kultur- und Kreativwirtschaft als Motoren für Ent
wicklung in Regionen und Städten Rechnung zu tragen und 
sie gegebenenfalls in Strategien zu intelligenter Spezialisie
rung einzubeziehen ( 2 ); 

— im Interesse der Förderung der nachhaltigen Entwicklung 
verstärkt nachhaltige und umweltfreundliche Technologien 
bei den Verfahren zur Erzeugung und zum Vertrieb kultu
reller Güter und Dienstleistungen einzusetzen und Künstler 
und den Kultursektor dabei zu unterstützen, die Menschen 
stärker für Fragen der nachhaltigen Entwicklung, unter an
derem durch Maßnahmen der nicht formalen und der infor
mellen Bildung, zu sensibilisieren; 

— die Rolle des materiellen und immateriellen Kulturerbes bei 
der Entwicklung von Gemeinschaftsgeist und bei der För
derung einer aktiven Bürgerschaft zu erforschen und sie bei 
der Erstellung einschlägiger lokaler und regionaler Entwick
lungsstrategien zu berücksichtigen; 

— dem Schulungsbedarf der spezialisierten Institutionen und 
Fachkräfte, die wirksame soziokulturelle Arbeit verrichten, 
und ihren Prioritäten hinsichtlich des Kapazitätenaufbaus 
gerecht zu werden; 

— den Bedarf an Entwicklung von Kapazitäten bei den öffent
lichen Kulturorganisationen zu prüfen, um es ihnen zu er
möglichen, angemessene Dienstleistungen anzubieten, mit 
besonderem Augenmerk auf ihren soziokulturellen Funktio
nen; 

ERSUCHT DIE KOMMISSION, 

— zu prüfen, wie ihre Vorschläge für künftige Strategie- und 
Finanzierungsinstrumente der EU dem Beitrag der Kultur zu 
den Zielen der Strategie Europa 2020 in vollem Umfang 
Rechnung tragen können, ohne den anstehenden Verhand
lungen über den neuen mehrjährigen Finanzrahmen vor
zugreifen; 

— die Zusammenarbeit zwischen allen zuständigen Kommis
sionsdienststellen fortzusetzen, um die Rolle der Kultur bei 
der Umsetzung der Strategie Europa 2020 hervorzuheben 
und dafür Sorge zu tragen, dass dies auch in den einschlä
gigen Politiken, Leitlinien und Governance-Maßnahmen zum 
Ausdruck kommt; 

ERSUCHT DIE MITGLIEDSTAATEN UND DIE KOMMISSION, IM RAH
MEN IHRER JEWEILIGEN ZUSTÄNDIGKEITEN 

— den vom ESSnet-Kultur derzeit entwickelten statistischen 
Rahmen anzuwenden, um verlässliche, vergleichbare und 
aktuelle Informationen über die sozialen und wirtschaftli
chen Auswirkungen von Kultur zu erhalten, und künftige 
Prioritäten an den Empfehlungen des ESSnet-Kultur aus
zurichten; 

— auf den in dem obengenannten Arbeitsdokument der Kom
missionsdienststellen enthaltenen Ergebnissen aufzubauen 
und die durch die „Europäische Allianz der Kreativwirt
schaft“ gebotene Möglichkeit zu nutzen, um die Kultur- 
und Kreativwirtschaft — insbesondere KMU und Kleinst
unternehmen — zu stärken und neue Wege zu erkunden, 
wie sich deren eigene Innovationskapazität sowie ihre Ka
pazität zur Förderung der Innovation in anderen Sektoren 
weiter steigern lassen;

DE C 175/2 Amtsblatt der Europäischen Union 15.6.2011 

( 1 ) Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit Europas (2010), SEK (2010) 1276 
endg. 

( 2 ) Mitteilung der Kommission vom 6. Oktober 2010 „Regionalpolitik 
als Beitrag zum intelligenten Wachstum im Rahmen der Strategie 
Europa 2020“ — KOM(2010) 553 endg.



— die Digitalisierung des kulturellen Erbes und zeitgenössischer kultureller Inhalte, einschließlich audiovi
sueller Werke, und den Zugang hierzu insbesondere über Europeana zu fördern und somit auch die 
kulturelle Vielfalt und die Mehrsprachigkeit unter uneingeschränkter Beachtung des Urheberrechts und 
der verwandten Schutzrechte zu fördern und zu erhalten; 

— nachhaltigen Kulturtourismus als Motor für Kohäsion und wirtschaftliche Entwicklung zu fördern; 

— zu sondieren, wie der kulturellen Komponente des lebenslangen Lernens — als Beitrag zur Entwicklung 
von Schlüsselkompetenzen ( 1 ) — mehr Gewicht verliehen werden kann, um dies in die einschlägige 
Politikgestaltung einfließen zu lassen.
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( 1 ) Die Schlüsselkompetenzen sind in der Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 
2006 zu Schlüsselkompetenzen für lebensbegleitendes Lernen (ABl. L 394 vom 30.12.2006, S. 10) definiert.



ANHANG 

Bei der Annahme dieser Schlussfolgerungen verweist der Rat insbesondere auf: 

— die Entschließung des Rates vom 16. November 2007 zu einer europäischen Kulturagenda ( 1 ); 

— den Bericht des „Ausschusses der Weisen“: „Die neue Renaissance“ ( 2 ); 

— die Schlussfolgerungen des Rates zum Thema Kultur als Katalysator für Kreativität und Innovation (12. Mai 2009) ( 3 ); 

— die Schlussfolgerungen des Rates vom 27. November 2009 zur Förderung einer kreativen Generation: Entwicklung der 
Kreativität und Innovationsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen durch kulturelle Ausdrucksformen und Zugang zur 
Kultur ( 4 ); 

— die Schlussfolgerungen des Rates vom 10. Mai 2010 über den Beitrag der Kultur zur lokalen und regionalen Entwick
lung ( 5 ); 

— die Schlussfolgerungen des Rates vom 18. November 2010 zur Rolle der Kultur bei der Bekämpfung von Armut und 
sozialer Ausgrenzung ( 6 ); 

— die Schlussfolgerungen des Vorsitzes zum Abschluss der informellen Tagung der Kulturminister (31. März 2010 in 
Barcelona) ( 7 ); 

— die anlässlich der informellen Tagung der Kulturminister (7. Oktober 2010 in Brüssel) abgegebene Erklärung des 
Vorsitzes ( 8 ); 

— die auf der informellen Tagung der Kulturminister (28. März 2011 in Gödöllő, Ungarn) abgegebene Erklärung des 
Vorsitzes.
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( 1 ) ABl. C 287 vom 29.11.2007, S. 1. 
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Schlussfolgerungen des Rates zu mobilitätsspezifischen Informationsdiensten für Künstler und 
Kulturschaffende 

(2011/C 175/02) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

GESTÜTZT AUF: 

— das Programm „Kultur“ (2007-2013) ( 1 ) und dessen spezi
fisches Ziel der grenzüberschreitenden Mobilität von Künst
lern und Kulturschaffenden; 

— die Entschließung des Rates vom 16. November 2007 zu 
einer europäischen Kulturagenda ( 2 ), gemäß der die Mobilität 
von Künstlern und Kulturschaffenden einen grundlegenden 
Beitrag zur Erreichung ihrer strategischen Ziele leistet; 

— die Schlussfolgerungen des Rates vom 21. Mai 2008 zum 
Arbeitsplan im Kulturbereich 2008-2010 ( 3 ), insbesondere 
die Priorität 1 „Verbesserung der Bedingungen für die Mo
bilität von Künstlern und sonstigen Kulturschaffenden“; 

— die Schlussfolgerungen des Rates vom 18. November 2010 
zum Arbeitsplan für Kultur 2011-2014 ( 4 ), insbesondere die 
Priorität C „Kompetenzen und Mobilität“; 

— das UNESCO-Übereinkommen vom 20. Oktober 2005 zum 
Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucks
formen ( 5 ), bei dem die EU und ihre Mitgliedstaaten Ver
tragsparteien sind; sie treten daher dafür ein, zu gewährleis
ten, dass Künstler, Kulturschaffende und die Bürger in der 
ganzen Welt eine breite Palette von künstlerischen Aktivitä
ten, Gütern und Dienstleistungen, einschließlich ihrer eige
nen, schaffen, herstellen, verbreiten und genießen können; 

UNTER HINWEIS AUF: 

— das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen zur 
Analyse der durch das Grünbuch „Erschließung des Potenzi
als der Kultur- und Kreativindustrien“ eingeleiteten Konsul
tation, insbesondere das Kapitel über Mobilität und Zirkula
tion ( 6 ), in dem betont wird, dass in zahlreichen Beiträgen 
auf Regulierungs-, rechtliche und sonstige Fragen, die sich 
auf die Mobilität auswirken, eingegangen und die Bereitstel
lung entsprechender Informationen gewünscht wurde; 

— das Pilotprojekt des Europäischen Parlaments zur Förderung 
der Mobilität von Künstlern, das darauf abzielt, die Bedin
gungen für die Mobilität von Künstlern zu verbessern, ein
schließlich der Studie über Informationssysteme ( 7 ); 

— den Bericht der Arbeitsgruppe im Rahmen der offenen Ko
ordinierungsmethode zur Mobilität von Künstlern und Kul
turschaffenden von Juni 2010 und insbesondere die darin 
enthaltenen Empfehlungen zur Bereitstellung mobilitätsspe
zifischer Informationen für Künstler und Kulturschaffende, 
einschließlich der Leitlinien für mobilitätsspezifische Infor
mationsdienste ( 8 ); 

IN ERWÄGUNG NACHSTEHENDER GRÜNDE: 

— Die Mobilität von Künstlern und Kulturschaffenden in Eu
ropa ist von entscheidender Bedeutung für die Förderung 
der kulturellen und sprachlichen Vielfalt und den interkul
turellen Dialog. Dies verdient, von der Europäischen Union 
und ihren Mitgliedstaaten aktiv gefördert zu werden; 

— die Mobilität von Künstlern und Kulturschaffenden fördert 
kreative Begegnungen ebenso wie das Hervorbringen und 
den Austausch kultureller Güter und Dienstleistungen; 

— Mobilität stärkt den Sinn für die Zugehörigkeit zur Europäi
schen Union und verleiht eine tiefere Kenntnis unserer ge
meinsamen Kulturen; 

— Mobilität ist gemäß den Verträgen wichtig für das uneinge
schränkte Funktionieren des europäischen Arbeitsmarkts. 
Eine aktivere und effizientere Nutzung der durch den Bin
nenmarkt gebotenen Möglichkeiten kann neue Arbeitsplätze 
und Beschäftigungsmöglichkeiten für Künstler und Kultur
schaffende schaffen und somit die Beschäftigung im Kultur
sektor und in der Wirtschaft insgesamt fördern; 

— kulturelle und künstlerische Arbeit findet zunehmend in 
internationalen Zusammenhängen statt, sodass Möglichkei
ten für Arbeit, Tourneen, Gastaufenthalte, Zusammenarbeit, 
Koproduktionen, Laufbahnentwicklung, Ausbildung und 
Gruppenlernen oft außerhalb der nationalen Grenzen ent
stehen; 

— mehr und bessere Mobilität kann zur Verwirklichung der 
Ziele der Strategie Europa 2020, nämlich intelligentes, nach
haltiges und integratives Wachstum, beitragen ( 9 );
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( 1 ) ABl. L 372 vom 27.12.2006, S. 1. 
( 2 ) ABl. C 287 vom 29.11.2007, S. 1. 
( 3 ) ABl. C 143 vom 10.6.2008, S. 9. 
( 4 ) ABl. C 325 vom 2.12.2010, S. 1. 
( 5 ) Beschluss 2006/515/EG des Rates vom 18. Mai 2006 über den 

Abschluss des Übereinkommens zum Schutz und zur Förderung 
der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen (ABl. L 201 vom 
25.7.2006, S. 15). Das Übereinkommen enthält Maßnahmen von 
Belang für Mobilität und kulturellen Austausch. 

( 6 ) SEK(2011) 399 endg. 

( 7 ) „Informationssysteme zur Förderung der Mobilität von Künstlern 
und sonstigen Kulturschaffenden: eine Durchführbarkeitsstudie“, 
ECOTEC, 2009 — http://ec.europa.eu/culture/key-documents/ 
doc2039_de.htm. 

( 8 ) http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc1569_de.htm. 
( 9 ) KOM(2010) 2020 endg.
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— Verwaltungs- und Regulierungsfragen zu klären, die der Mo
bilität von Künstlern und sonstigen Kulturschaffenden im 
Wege stehen können, geht gewöhnlich über den Aufgaben
bereich der Kulturbehörden hinaus; umso wichtiger ist daher 
die Vernetzung mehrerer Dienststellen und deren Zusam
menarbeit auf einzelstaatlicher, regionaler und lokaler Ebene; 

— eines der größten Hindernisse, auf die mobilitätswillige 
Künstler und Kulturschaffende in der EU hinweisen, besteht 
darin, dass es sehr schwierig ist, genaue und umfassende 
Informationen und Beratung zu mobilitätsspezifischen Fra
gen zu erhalten — 

ERSUCHT DIE MITGLIEDSTAATEN UND DIE KOMMISSION, IM RAH
MEN IHRER JEWEILIGEN ZUSTÄNDIGKEITEN UND UNTER WAH
RUNG DES SUBSIDIARITÄTSPRINZIPS, 

— die Bereitstellung umfassender und genauer Informationen 
für mobilitätswillige Künstler und Kulturschaffende in der 
EU durch mobilitätsspezifische Informationsdienste zu er
leichtern. Zu diesem Zweck sollen die einschlägigen Kennt
nisse von Behörden und von Organisationen des Kultursek
tors optimal genutzt werden. Gegebenenfalls sollte zur Ver
breitung der Informationen auf bestehenden Diensten auf
gebaut werden, wobei anerkannt werden sollte, dass diese 
bisweilen die wichtigste Quelle genauer Informationen sind. 

Zu diesem Zweck gelten als mobilitätsspezifische Informations
dienste Dienste, mit denen innerhalb der EU mobilitätswilligen 
Künstlern und Kulturschaffenden Informationen bereitgestellt 
werden. 

Als Zielgruppe von mobilitätsspezifischen Informationsdiensten 
gelten ankommende, ansässige und weggehende Künstler und 
Kulturschaffende. Die Gemeinschaft der „Künstler und Kultur
schaffenden“ umfasst alle Angehörigen von Kunst-, Manage
ment-, Logistik-, Kommunikations- und anderen Berufen im 
Kultursektor und von künstlerischen Berufen, die in anderen 
Sektoren ausgeübt werden ( 1 ). Zusätzlich zu einzelnen Künstlern 
und Kulturschaffenden umfassen die Akteure insbesondere 
Gruppen, Ensembles und Organisationen. Da manche der in 
Europa lebenden und arbeitenden Künstler Drittstaatsangehörige 
sind, könnte es angebracht sein, ihren speziellen Bedürfnissen 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 

In diesem Zusammenhang werden mobilitätsspezifische Infor
mationsdienste durch gemeinsame Qualitätsstandards, verein
barte Informationsthemen und strategische Partnerschaften be
stimmt. 

Die Qualitätsstandards definieren eine gemeinsame freiwillige 
Verpflichtung aller an den mobilitätsspezifischen Informations
diensten (bzw. ihrem Netz) beteiligten Akteure, damit eine hohe 
Qualität der Informationen für die Nutzer gewährleistet wird. 

Inhaltlich sollte das Mindestangebot an zur Verfügung gestellten 
Informationen Themen abdecken, die rechtliche, administrative 
und sonstige Fragen im Zusammenhang mit der Mobilität wie 
soziale Sicherheit, Steuern, geistiges Eigentum, Visa und Arbeits
erlaubnis, Versicherung und Zoll sowie Anerkennung berufli
cher Qualifikationen betreffen. Darüber hinaus könnten Infor
mationen zu Finanzierungs- und Ausbildungsmöglichkeiten an
geboten werden. 

Strategische Partnerschaften sind erforderlich, um die Qualität 
der Informationen in den vorstehend genannten Bereichen zu 
gewährleisten. Zu den betreffenden Einrichtungen können u. a. 
Behörden auf EU-Ebene, nationaler Ebene und regionaler Ebene, 
kulturelle Institutionen, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände 
und Ausbildungseinrichtungen gehören. 

IM HINBLICK AUF DIE FÖRDERUNG EINES MÖGLICHST EFFIZIEN
TEN UND WIRKSAMEN FUNKTIONIERENS DER INFORMATIONS
DIENSTE FÜR KÜNSTLER UND KULTURSCHAFFENDE SOLLTE FOL
GENDES GELTEN: 

— Gruppenlernen und Ausbildungsmöglichkeiten für Informa
tionsanbieter sollten gefördert werden, um ein gutes Ver
ständnis der Arbeits- und Lebensbedingungen von Künstlern 
und Kulturschaffenden zu entwickeln und Kenntnisse über 
die einschlägigen nationalen und europäischen Vorschriften 
und Verfahren aufzubauen. Dies wird dazu beitragen, sicher
zustellen, dass die Informationsanbieter ihren Nutzern in 
umfassender Weise Zugang zu Informationen über die na
tionalen und europäischen Regeln und Vorschriften, Verfah
ren, Rechte und Pflichten gewähren können; 

— die Vernetzung der Informationsanbieter ist entscheidend, 
um zu gewährleisten, dass die Anbieter der verschiedenen 
Mitgliedstaaten miteinander in Kontakt treten können, um 
„ihren“ Künstlern und Kulturschaffenden dabei zu helfen, die 
von ihnen gesuchten Informationen über Vorschriften und 
Bedingungen in den gewünschten Mitgliedstaaten zu erhal
ten. Vernetzung bietet ferner Möglichkeiten für Kapazitäten
aufbau und Gruppenlernen. Damit das System gut funktio
niert, müssen unbedingt Informationsanbieter aus allen Mit
gliedstaaten daran beteiligt sein; 

— es sollten Basisdaten zur Nutzung der mobilitätsspezifischen 
Informationsdienste erhoben werden, um die Qualität und 
Zugänglichkeit dieser Dienste zu verbessern. Wiederholt auf
tretende und strukturelle Fragen hinsichtlich Vorschriften 
und ihrer Anwendung sollten den zuständigen nationalen 
Behörden und den einschlägigen Dienststellen der Europäi
schen Kommission gemeldet werden, um die Mobilitäts
bedingungen längerfristig zu verbessern. 

ZU DIESEM ZWECK WIRD DIE KOMMISSION ERSUCHT, 

— wie im Arbeitsplan für Kultur 2011-2014 vorgesehen eine 
Expertengruppe einzusetzen, die gemeinsame Inhalts- und 
Qualitätsstandards für Informations- und Beratungsdienste 
für innerhalb der EU mobilitätswillige Künstler und Kultur
schaffende vorschlagen soll. Die Gruppe wird im Einzelnen 
die Themen und inhaltlichen Leitlinien für mobilitätsspezi
fische Informationsdienste, einschließlich Informationen für
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( 1 ) Die breitere Gruppe der Kulturschaffenden umfasst z. B. Kuratoren, 
Direktoren und Personal von Kulturinstitutionen, Techniker, Büh
nenbauer, IKT-Experten, Kommunikationsspezialisten usw.



Drittstaatsangehörige, ermitteln. Der Bericht der Arbeits
gruppe im Rahmen der offenen Koordinierungsmethode 
zur Mobilität von Künstlern und Kulturschaffenden von 
Juni 2010, einschließlich der Leitlinien für mobilitätsspezi
fische Informationsdienste, wird die Grundlage für die Arbeit 
der Expertengruppe bilden; 

— unbeschadet der Beratungen über den künftigen mehrjäh
rigen Finanzrahmen bei der Erarbeitung ihres Vorschlags 
für ein künftiges Kulturprogramm die Möglichkeit der finan
ziellen Unterstützung von Informationsdiensten für mobili
tätswillige Künstler und Kulturschaffende zu sondieren; 

— mobilitätsspezifische Informationen über EU-Plattformen ( 1 ) 
zu verbreiten und Anfragen an spezialisierte Stellen der Mit
gliedstaaten oder des Kultursektors weiterzuleiten, die in der 
Lage sind, Künstlern und Kulturschaffenden umfassende und 
korrekte mobilitätsspezifische Informationen und Hilfe be
reitzustellen. 

DIE MITGLIEDSTAATEN WERDEN ERSUCHT, 

— bei der Festlegung oder Weiterentwicklung mobilitätsspezi
fischer Informationsdienste für Künstler und Kulturschaf
fende unter anderem auf der Grundlage der Vorschläge der 
obengenannten Expertengruppe gemeinsame Mindeststan
dards für Inhalt und Qualität anzunehmen und erforderli
chenfalls Lücken bei den bestehenden nationalen Informati
onsdiensten zu füllen; 

— ausgehend von nationalen Strukturen und Traditionen zu 
gewährleisten, dass mobilitätsspezifische Informationsdienste 
neutral und so kostenwirksam, flexibel und nutzerorientiert 
wie möglich sind; 

— Instrumente zur öffentlichen Verbreitung mobilitätsspezi
fischer Informationen für Künstler und Kulturschaffende zu 
ermitteln, und dabei gegebenenfalls bestehende Dienste zu 
nutzen; 

— ihre nationalen Informationen, die für die Mobilität von 
Künstlern und Kulturschaffenden von Belang sind, nach 
Möglichkeit auf einer mehrsprachigen Website bereitzustel
len. Übersetzungen — auch automatische — sollten ange
regt werden, um Mehrsprachigkeit zu fördern, Informatio
nen leichter zugänglich zu machen und Mobilitätsprojekte 
voranzubringen. 

DIE MITGLIEDSTAATEN UND DIE KOMMISSION WERDEN ERSUCHT, 

— eng zusammenzuarbeiten, um die Vernetzung mobilitätsspe
zifischer Informationsdienste auf europäischer Ebene zu för
dern, dadurch die Bereitstellung von Informationen für mo
bilitätswillige Künstler und Kulturschaffende in der EU zu 
verbessern und dabei auf bestehenden Informations- und 
Beratungspartnerschaften, u. a. im Kultursektor, aufzubauen 
und diese gegebenenfalls weiter auszubauen; 

— die Bereitstellung mobilitätsspezifischer Informationsdienste 
im Hinblick auf eine Verbesserung ihrer Qualität und Zu
gänglichkeit zu überwachen.
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( 1 ) Your Europe ( http://ec.europa.eu/youreurope/); EURES (Europäisches 
Portal zur beruflichen Mobilität, http://ec.europa.eu/eures/).

http://ec.europa.eu/youreurope/
http://ec.europa.eu/eures/


Schlussfolgerungen des Rates zur frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung: der 
bestmögliche Start für alle unsere Kinder in die Welt von morgen 

(2011/C 175/03) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

UNTER HINWEIS AUF: 

— die Schlussfolgerungen des Rates und der im Rat vereinigten 
Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten vom 
14. November 2006 zu Effizienz und Gerechtigkeit in der 
allgemeinen und beruflichen Bildung ( 1 ); 

— die Schlussfolgerungen des Rates und der im Rat vereinigten 
Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten vom 
21. November 2008 zum Thema „Junge Menschen auf das 
21. Jahrhundert vorbereiten: eine Agenda für die europäi
sche Zusammenarbeit im Schulwesen“ ( 2 ); 

— die Schlussfolgerungen des Rates vom 12. Mai 2009 zu 
einem strategischen Rahmen für die europäische Zusam
menarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen 
Bildung („ET 2020“) ( 3 ); 

— die Schlussfolgerungen des Rates vom 26. November 2009 
zur Bildung von Kindern mit Migrationshintergrund ( 4 ); 

— die Schlussfolgerungen des Rates vom 11. Mai 2010 zur 
sozialen Dimension der allgemeinen und beruflichen Bil
dung ( 5 ); 

UNTER HINWEIS DARAUF, DASS: 

die Verbesserung der Effizienz und Gerechtigkeit der Systeme 
der allgemeinen und beruflichen Bildung auf allen Stufen, von 
den ersten Jahren bis ins Erwachsenenalter, eine grundlegende 
Rolle bei der Verwirklichung der Ziele der Strategie Europa 
2020, ein intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum 
zu erreichen, spielen muss ( 6 ); 

UNTER BEKRÄFTIGUNG SEINER AUFFASSUNG, DASS: 

die Zuständigkeit für die Organisation und den Inhalt der Sys
teme der allgemeinen und beruflichen Bildung zwar weiterhin 
bei jedem einzelnen Mitgliedstaat liegt, die Zusammenarbeit auf 
europäischer Ebene durch die offene Koordinierungsmethode im 
Zusammenspiel mit der effizienten Nutzung von EU-Program
men jedoch zur Entwicklung einer qualitativ hochstehenden all
gemeinen und beruflichen Bildung beitragen kann, indem auf 
nationaler Ebene ergriffene Maßnahmen unterstützt und ergänzt 
werden und den Mitgliedstaaten bei der Bewältigung gemein
samer Herausforderungen geholfen wird; 

SOWIE IN ANBETRACHT: 

der Konferenz des Vorsitzes zum Thema Exzellenz und Gerech
tigkeit in der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung 
vom 21./22. Februar 2011 in Budapest, auf der besonders 

hervorgehoben wurde, dass die quantitative und die qualitative 
Dimension der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erzie
hung miteinander verknüpft werden müssen, und der Mitteilung 
der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Aus
schuss der Regionen mit dem Titel „Eine EU-Agenda für die 
Rechte des Kindes“ ( 7 ) — 

NIMMT KENNTNIS von der Mitteilung der Kommission zum 
Thema „Frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung: der 
bestmögliche Start für alle unsere Kinder in die Welt von mor
gen“ ( 8 ); 

STELLT FOLGENDES FEST: 

1. Eine hochwertige frühkindliche Betreuung, Bildung und Er
ziehung (FBBE) ( 9 ) bietet eine Vielzahl kurz- und langfristiger 
Vorteile sowohl für den Einzelnen wie auch für die gesamte 
Gesellschaft. Als Ergänzung der zentralen Rolle der Familie 
bildet die FBBE das eigentliche Fundament für Spracherwerb, 
ein erfolgreiches lebenslanges Lernen, soziale Integration, 
persönliche Entwicklung und Beschäftigungsfähigkeit. Wird 
in den prägenden Entwicklungsjahren eines Kindes eine so
lide Grundlage gelegt, so wird das spätere Lernen effektiver 
und setzt sich mit größerer Wahrscheinlichkeit über das 
gesamte Leben fort, wodurch sich die Gerechtigkeit beim 
Bildungserfolg erhöht und sich die Kosten für die Gesell
schaft in Form ungenutzter Talente und öffentlicher Aus
gaben des Sozial-, Gesundheits- und auch des Justizsystems 
verringern. 

2. Eine hochwertige FBBE kommt allen Kindern zugute, je
doch insbesondere denjenigen aus sozioökonomisch be
nachteiligten Verhältnissen, mit Migrationshintergrund 
oder aus Roma-Gemeinschaften sowie den Kindern, die 
sonderpädagogischer Förderung bedürfen, u. a. Kindern 
mit Behinderungen. Sie kann durch Schließen der Leis
tungskluft und durch Förderung der kognitiven, sprach
lichen, sozialen und emotionalen Entwicklung dazu beitra
gen, dass der Teufelskreis von Benachteiligung und schu
lischem Rückzug, der häufig zu vorzeitigem Schulabbruch 
und zur Vererbung der Armut auf die nächste Generation 
führt, durchbrochen wird. 

3. In dieser Hinsicht kann ein allgemeiner gerechter Zugang 
zu hochwertiger FBBE einen bedeutsamen Beitrag zum Er
folg der Strategie Europa 2020 und insbesondere zur Ver
wirklichung der beiden Kernziele der EU leisten, nämlich 
die Anzahl der Schulabbrecher auf unter 10 % abzusenken 
und mindestens 20 Millionen Menschen aus Armutsrisiko 
und sozialer Ausgrenzung herauszuholen.
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( 1 ) ABl. C 298 vom 8.12.2006, S. 3. 
( 2 ) ABl. C 319 vom 13.12.2008, S. 20. 
( 3 ) ABl. C 119 vom 28.5.2009, S. 2. 
( 4 ) ABl. C 301 vom 11.12.2009, S. 5. 
( 5 ) ABl. C 135 vom 26.5.10, S. 2. 
( 6 ) Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom März 2010 — Dok. 

EUCO 7/1/10 REV 1. 

( 7 ) Dok. 7226/11 — KOM(2011) 60 endg. 
( 8 ) Dok. 6264/11 — KOM(2011) 66 endg. 
( 9 ) Für die Zwecke dieser Schlussfolgerungen bezieht sich der Begriff 

„frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung“ auf sämtliche Ein
richtungen zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern ab 
der Geburt bis zum gesetzlichen Einschulungsalter, ungeachtet der 
Örtlichkeit, der Finanzierung, der Öffnungszeiten oder des Pro
gramminhalts, und umfasst das gesamte Vorschulangebot. (Quelle: 
OECD Starting Strong I (2006), S. 7.)



4. Da die FBBE überdies eine Möglichkeit zur frühzeitigen 
Erkennung von Lernschwierigkeiten und für ein frühzeitiges 
Eingreifen bietet, kann sie auch dazu beitragen, Kinder, die 
sonderpädagogischer Förderung bedürfen, zu ermitteln und 
— sofern möglich — deren Integration in reguläre Schulen 
zu erleichtern. 

5. Zwar haben die Mitgliedstaaten in den letzten Jahren bei 
der Verbesserung des Angebots an FBBE insgesamt gute 
Fortschritte erzielt, allerdings sind weitere Anstrengungen 
erforderlich, um das in dem strategischen Rahmen „ET 
2020“ ( 1 ) vereinbarte Ziel einer Beteiligungsrate von 95 % 
bis 2020 zu erreichen und insbesondere sicherzustellen, 
dass für Kinder aus benachteiligten Verhältnissen ein bes
serer Zugang besteht. 

6. Eine hochwertige FBBE anzubieten, ist ebenso wichtig, wie 
deren tatsächliche Verfügbarkeit und Bezahlbarkeit sicher
zustellen; daher muss Aspekten wie Umwelt und Infrastruk
tur, personelle Ausstattung, Curriculum, Verwaltung und 
Qualitätssicherung besondere Beachtung zukommen. 

7. Beim FBBE-Angebot ist auf örtlicher, regionaler und natio
naler Ebene ein systembezogener und stärker integrativer 
Ansatz notwendig, der alle einschlägigen Akteure - auch 
die Familien - einbezieht, sowie gleichzeitig eine enge be
reichsübergreifende Zusammenarbeit zwischen den ver
schiedenen Politikbereichen, wie etwa Bildung, Kultur, so
ziale Angelegenheiten, Beschäftigung, Gesundheit und Jus
tiz. 

8. Die Zunahme des Männeranteils in der FBBE ist wichtig, 
um Einstellungen zu verändern und zu zeigen, dass nicht 
nur Frauen Betreuung, Erziehung und Bildung übernehmen 
können. Rollenmodelle beider Geschlechter wirken sich po
sitiv auf Kinder aus und können dazu beitragen, geschlech
terstereotype Wahrnehmungen zu durchbrechen. Ein Ar
beitsplatz, an dem beide Geschlechter vertreten sind, trägt 
zur Erweiterung der Erfahrungen von Kindern bei und kann 
auch helfen, die Geschlechtersegregation auf dem Arbeits
markt zu reduzieren. 

9. Tendenziell erhält die FBBE weniger Aufmerksamkeit als 
jede andere Stufe der allgemeinen und beruflichen Bildung, 
obwohl erwiesen ist, dass eine wirksame Investition in 
hochwertige frühkindliche Bildung und Erziehung sehr 
viel effizienter ist als ein späteres Eingreifen und sich in 
allen Lebensphasen erheblich auszahlt, insbesondere für be
nachteiligte Gruppen. 

10. Im Bereich der frühkindlichen Bildung und Erziehung 
wurde auf EU-Ebene vergleichsweise wenig Forschungs
arbeit, die für die Entwicklung und Durchführung von 
FBBE-Strategien in den Mitgliedstaaten herangezogen wer
den könnte, geleistet oder ausgewertet. Es ist notwendig, die 
vorhandenen Forschungsergebnisse einem größeren Kreis 
zugänglich zu machen und durch eine umfassendere Unter
suchung des FBBE-Angebots und seiner Auswirkungen in 

den verschiedenen Mitgliedstaaten zu ergänzen, wobei der 
kulturellen Vielfalt Rechnung zu tragen ist und Beispiele für 
bewährte Verfahren und gute Erfahrungen zusammengetra
gen werden sollten; 

IST SICH IN FOLGENDEM EINIG: 

Maßnahmen, die darauf abzielen, die doppelte Herausforderung 
zu meistern, nämlich einen generellen und gerechten Zugang 
zur frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung zu er
möglichen und gleichzeitig die Qualität des Angebots zu ver
bessern, könnten Folgendes umfassen: 

1. Ermöglichung eines gerechten Zugangs zu einer hochwerti
gen integrativen FBBE, insbesondere für Kinder aus sozio
ökonomisch benachteiligten Verhältnissen, mit Migrations
hintergrund oder aus Roma-Gemeinschaften oder Kinder, 
die sonderpädagogischer Förderung bedürfen, u. a. Kinder 
mit Behinderungen. 

2. Entwicklung effizienter Finanzierungsmodelle, einschließlich 
gezielter Finanzierungsmaßnahmen, bei denen im Einklang 
mit den nationalen und örtlichen Gegebenheiten ein ange
messenes Gleichgewicht zwischen öffentlichen und privaten 
Investitionen besteht. 

3. Förderung von bereichsübergreifenden integrierten Ansätzen 
beim Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsangebot, um den 
— kognitiven, sozialen, emotionalen, psychologischen und 
physischen — Bedürfnissen von Kindern ganzheitlich gerecht 
zu werden und um eine enge Zusammenarbeit zwischen 
Familie und FBBE sowie einen reibungslosen Übergang zwi
schen den verschiedenen Stufen der allgemeinen und beruf
lichen Bildung zu gewährleisten. 

4. Förderung der Professionalisierung der FBBE-Mitarbeiter, wo
bei der Schwerpunkt auf der weiteren Verbesserung ihrer 
Kompetenzen, Qualifikationen und Arbeitsbedingungen lie
gen soll, sowie Steigerung des Ansehens des Berufs; außer
dem Entwicklung von Maßnahmen, mit denen qualifiziertes 
Personal für die FBBE gewonnen, ausgebildet und gebunden 
sowie das Geschlechterverhältnis verbessert werden soll. 

5. Förderung entwicklungsgerechter Programme und Curricula, 
die sowohl den Erwerb von kognitiven wie auch nicht-ko
gnitiven Fähigkeiten begünstigen, unter gleichzeitiger Aner
kennung der Bedeutung des Spielens, das für das Lernen in 
den ersten Jahren ebenfalls entscheidend ist. 

6. Unterstützung der Eltern in ihrer Rolle als wichtigste „Lehrer“ 
ihrer Kinder in den ersten Jahren und Aufforderung an den 
FBBE-Bereich, in enger Partnerschaft mit Eltern, Familien und 
Gemeinschaften zusammenzuarbeiten, damit das Bewusstsein 
dafür geschärft wird, welche Möglichkeiten die FBBE bietet 
und wie wichtig es ist, ab dem frühen Kindesalter zu lernen. 

7. Förderung von Qualitätssicherungsstandards unter Betei
ligung aller wichtigen Akteure, einschließlich der Familien.
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( 1 ) Siehe Anlage I zu den Schlussfolgerungen (ABl. C 119 vom 
28.5.2009, S. 7): Bis 2020 sollten mindestens 95 % der Kinder im 
Alter zwischen vier Jahren und dem gesetzlichen Einschulungsalter 
in den Genuss einer Vorschulbildung kommen. 
2008 lag die europäische durchschnittliche Beteiligung bei 92,3 %.



8. Förderung der europäischen Forschung und Datenerhebung 
im Bereich der FBBE, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit 
internationalen Organisationen, damit die Wissensgrundlage 
für politische Entscheidungen und die Durchführung von 
Programmen in der FBBE verbessert wird; 

ERSUCHT DEMENTSPRECHEND DIE MITGLIEDSTAATEN: 

1. das auf örtlicher, regionaler und nationaler Ebene vorhan
dene FBBE-Angebot hinsichtlich der Verfügbarkeit, Bezahl
barkeit und Qualität — wie in diesen Schlussfolgerungen 
umrissen — zu analysieren und zu bewerten; 

2. zu gewährleisten, dass Maßnahmen, die auf einen generellen 
und gerechten Zugang zur FBBE und die Stärkung ihrer 
Qualität abzielen, ergriffen werden; 

3. wirksam in die FBBE als eine langfristige wachstumsför
dernde Maßnahme zu investieren; 

ERSUCHT DIE KOMMISSION: 

1. die Mitgliedstaaten bei Ermittlung und Austausch bewährter 
Maßnahmen und Verfahren mittels der offenen Koordinie
rungsmethode zu unterstützen; 

2. die Wissensgrundlage für den Bereich der FBBE zu erweitern, 
indem auf der internationalen Forschung aufgebaut und diese 
durch EU-weite Forschungstätigkeiten ergänzt wird und in

dem die betreffenden Forschungsergebnisse leichter zugäng
lich gemacht werden; 

3. Innerhalb des strategischen „ET 2020“-Rahmens zu verfolgen 
und Bericht darüber zu erstatten, welche Fortschritte im Hin
blick auf die Verwirklichung der „ET 2020“-Leitziele für die 
Teilnahme an frühkindlicher Erziehung und der in diesen 
Schlussfolgerungen dargelegten Ziele eines breiteren Zugangs 
und einer besseren Qualität erzielt worden sind; 

UND ERSUCHT DIE MITGLIEDSTAATEN, MIT UNTERSTÜTZUNG 
DER KOMMISSION: 

1. mittels der offenen Koordinierungsmethode eine politische 
Zusammenarbeit mit den einschlägigen Bereichen (wie etwa 
Bildung, Kultur, Soziales, Beschäftigung, Gesundheit und Jus
tiz) aufzunehmen und dabei alle maßgeblichen Akteure ein
zubeziehen, damit auf europäischer Ebene Referenzinstru
mente geschaffen werden, die die Politikgestaltung im 
FBBE-Bereich auf der angemessenen örtlichen, regionalen 
und nationalen Ebene erleichtern; 

2. unbeschadet der Verhandlungen über den künftigen Finanz
rahmen, alle einschlägigen EU-Instrumente in den Bereichen 
lebenslanges Lernen und Forschung sowie die europäischen 
Strukturfonds im Einklang mit den Zielen der Strategie Eu
ropa 2020 effizient zu nutzen, um die obengenannten Ziele 
zu fördern.
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